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(54)  Möbelstück. 

(57)  Das  Möbelstück  enthält  zumindest  eine  Schu- 
blade  (1)  mit  einer  Anschlagvorrichtung  (10). 
Diese  Anschlagvorrichtung  (10)  umfasst  einen 
gezahnten  Schlitz  (100)  in  der  Schubladenwand 
(II)  und  ein  in  diesem  Schlitz  einsetzbares 
Anschlagstück  (110).  Das  Anschlagstück  (110) 
weist  ein  Gehäuse  (111)  und  einen  in  dieses 
einsetzbaren  Kern  (112)  auf,  wobei  das  Gehäuse 
(III)  zur  Zusammenarbeit  mit  einem  Sperrdorn 
am  Korpus  des  Möbelstückes  und  der  Kern 
(112)  zur  Zusammenarbeit  mit  der  Schubladen- 
wand  (11)  ausgebildet  ist.  Der  Kern  (112)  ist  so 
ausgeführt  ist,  dass  das  Anschlagstück  (110)  in 
einem  Bruchstück  des  durch  die  Konstruktion 
des  Schlitzes  (100)  bedingten  Schrittes  entlang 
dem  Schlitz  (100)  verstellt  werden  kann. 
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JS-A-2  814  543  (SIEGEL) 
'  das  ganze  Dokument  * 

JS-A-4  966  422  (ALBRIGHT  ET  AL) 
*  Zusammenfassung  * 
*  Spalte  3,  Zeile  26  -  Zeile  29  * 
*  Abbildungen  5-6  * 

DE-A-1  931  948  (PARLIER) 
*  Seite  7,  Absatz  2  -  Seite  8,  Absatz  4  * 
*  Abbildungen  4,6  * 
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*  das  ganze  Dokument  * 
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*  das  ganze  Dokument  * 

FR-A-2  242  053  (HUVIL-WERKE  G.M.B.H.) 
*  Seite  3,  Zeile  10  -  Zeile  20;  Abbildung 
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DE-A-2  607  435  (KUMEPA  PATENTGESELLSCHAFT 
ET.) 

US-A-3  241  902  (HAMILTON  ET  AL) 
*  Spalte  8,  Zeile  34  -  Zeile  39; 
Abbildungen  20,21  * 

AT-B-339  532  (FULTERER  &  CO.  KG.) 
*  das  ganze  Dokument  * 

CH-A-322  579  (MERZ-MEYER) 
*  das  ganze  Dokument  * 
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Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  ineonen  oder  urunosaize 
E  :  älteres  Patentdoluiment,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
I.  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Übereinstimmendes 

Dokument 
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GEBÜHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

iie  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  fclnreicnung  menr  ais  zenn  ratentansprucne. 

|  —  |  Alle  AnspruchsgebUhren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  europäische 
Recherchen  berieht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

j  |  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  iene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
AnspruchsgebUhren  entrichtet  wurden, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Jach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicnt  aen  «niorae- 
ungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
lämlich: 

s i ehe   S e i t e   - B -  

□  I  —  I  Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entncntet.  uer  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

[v]  Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind, 

nämlich  Patentansprüche:  1 - 9  

j  —  |  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen, 

nämlich  Patentansprüche: 
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Anspruch ANMELDUNG  (Int.  CI.S  ) 

1E-U-8  431  867  (MITTELDEUTSCHE 
LÜHLERFABRIK  GMBH) 
1  Abbildung  3  * 
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SACHGEBIETE  (Int.  CI.5  ) 
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KATEGORIE  DER  GENANNTEN  UUKUMEN  lt. 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur 

1  :  der  Erfindung  zugrunae  uegenae  i  neonen  oaer  ixrunuHiue 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Ubereinstimmendes 

Dokument 
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|  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Mach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europaische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen 
in  die  Eintheitlichtkeit  der  Erfindung:  sie  enthalt  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
lämlich: 

1.  Ansprüche   1-3:  S c h u b l a d e   mit  v e r s t e l l b a r e m   A n s c h l a g s t ü c k .  

2.  Ansprüche   4-9:  S c h u b l a d e s c h i e n e k o n s t r u k t i o n   ohne  Q u e r s t ä b e .  

3.  Anspruch   10:  F ü h r u n g s r o l l e .  

Siehe  B e i b l a t t .  
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B e i b l a t t  

Die  drei  unabhängiger!  Ansprüche  i  ,  4  und  10  beinhalten  d r e i  
verschiedene  Lösungen  -für  drei  verschiedene  Probleme,  nämlich:  

ANSPRUCH  1 
Prob  lern 

Ein  an  einer  Schublade  o r t s f e s t   b e f e s t i g t e s   Anschlagstuck  (Sperrwinkel  )  , das  mit  einer  verschiebbaren  Sperrs tange  zusammenarbeitet,   muss 
ein  gewisses  Spiel  zwischen  Ansch  l  agstück  und  S p e r r s t a n g e  
Eulassen,  um  eine  re ibungslose   Zusammenarbeit  zu  erlauben.  Doch  darf  das 
Spiel  nicht  zu  gross  sein,  da  ansonsten  eine  gesperr te   Schublade  zu.  v i e l  
bewegbar  wäre. 
(Seite  2,  Absatz  3-  Seite  3,  Absatz  1! 

Lösung 

Zur  Erzielung  eines  e i n s t e l l b a r e n   Spieles  ist.  das  an  der  Schublade 
montierte   Anschlagstück  auf  Grund  der  Konstruktion  des  in  der 
Schub  ladenwand  ausgeformten  Sch l i t zes   in  T e i l s c h r i t t e n   v e r s t e l l b a r .  

ANSPRUCH  4 
Prob  lern 

In  einer  Auszugsvorr ichtung,   die  auf  jeder  Seite  drei  einander  zugeordne te  
Schienen  umf  asst  ,  müssen  bisher'  die  hinteren  sowie  die  vorderen  Endpar t i en  
der  d r i t t en   Schienen  durch  Querstäbe  verbunden  sein,  um  das  Herausfal len  der 
d r i t t en   Schienen  aus  den  Korpus-  und  Schub  ladesch  ienen  zu  ve rh inde rn .  
Die  Querstäbe  s t e l l e n   jedoch  zusä t z l i che   Bes tand te i l e   dar,  die  d ie  
Handhabung  'der  Auszüge  erschweren.  
(Seite  3,  Absatz  2-  Seite  4,  Absatz  1) 

Lösung 

Zur  Er le ich te rung   der  Handhabung  is-t  'eine  Konstruktion  ahne  Quers täbe  
vorgesehen»  Dazu  weist  die  erste   Schiene  ein  im  wesentl ichen  C—  förmiges 
Prof i l   auf,  das  in  der  oberen  hor izonta len   Wand  eine  in  der  Längsr ich tung  
der  Schiene  ver laufende  Vertiefung  au fwe i s t .  

ANSPRUCH  10 
Prob  lern 

Verminderung  des  Spieles  zwischen  der  Führungsroi  ie  und'  ihrer  Welle. 
(Seite  23,  Absatz  3) 

Lösung 

Eine  Rolle,  die  eine  Welle  und'  einen  Srundkörper  umfasse.  Die 
Zentralbohrung  des-  Srundkörpers  ist  grösser  als  der  Durchmesser  der  Welle, 
In  dem  dadurch  gebi ldeten  Ringspalt   sind  Walzen  bzw.  Nadeln  angeordnet .  
In  dieser  Weise  en t s t eh t   eine  Rolle  mit  einem  Nade l l age r ,  

Da  schon  die  drei  Probleme  un t e r sch i ed l i ch   sind,  sind  auch  d ie  
entsprechenden  Lösungen  u n t e r s c h i e d l i c h ,   so  dass  sie  keine  e i n z i g e  
allgemeine  e r f i n d e r i s c h e   Idee  aufweisen.  
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